
Gasometer Oberhausen GmbH
Essener Straße 3, 46047 Oberhausen

Jahresabschluss 2015

Die Gesellschaft hat am 01.06.2016

- den Jahresabschluss
- den Anhang
- den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

beim elektronischen Bundesanzeiger unter der Nummer
HRB 12786 eingereicht.

Der Jahresabschluss kann in den Geschäftsräumen der
Gasometer Oberhausen GmbH eingesehen werden.

Oberhausen, 10. Juni 2016

Die Geschäftsführung

Bekanntmachung des Jahresabschlusses
2014/2015 des Theater Oberhausen

Der Kulturausschuss als Betriebsausschuss des Theater
Oberhausen hat gem. § 26 Abs. 1 der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in
der Fassung vom 16. November 2004 in seiner Sitzung
am 12.04.2016

- den Jahresabschluss zum 31.07.2015 bestehend aus:
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anhang

- den Lagebericht 2014/2015

nach Aufstellung durch die Betriebsleitung zustimmend
vorberaten.

In seiner Sitzung vom 09.05.2016 hat der Rat der Stadt
aufgrund des Beratungsergebnisses des Betriebsaus-
schusses Theater den Jahresabschluss 2014/2015 und
den Lagebericht 2014/2015 beraten und folgenden Be-
schluss gefasst:

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt, gemäß § 26
Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen den Jah-
resabschluss und den Lagebericht der öffentlichen Ein-
richtung Theater Oberhausen für das Wirtschaftsjahr
2014/2015 festzustellen und die Betriebsleitung für das
Wirtschaftsjahr 2014/2015 zu entlasten. Der Jahresüber-
schuss in Höhe von 14.477,12 EUR wird der allgemeinen
Rücklage des Theaters zugeführt.

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher
Abschlussprüfer des Betriebes Theater Oberhausen. Zur
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum
31.07.2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft KPMG, Hamburg, bedient.

Diese hat mit Datum vom 15.02.2016 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz-,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der Öf-
fentliche Einrichtung „Theater Oberhausen“, Oberhausen,
für das Geschäftsjahr vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften, ergänzenden landesrechtlichen
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Be-
triebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebslei-
tung der öffentlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein-
beziehung der Buchführung und über den Lagebericht so-
wie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der öffentlichen
Einrichtung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden
und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der öffentlichen
Einrichtung Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der öffentlichen Ein-
richtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
Betriebsleitung der öffentlichen Einrichtung sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschluss-
es und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen der Betriebssatzung und ver-
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mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der öffentlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der öffentlichen
Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der öffentlichen Ein-
richtung geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass
zu Beanstandungen.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf
die Ausführungen der Betriebsleitung im Lagebericht hin.
Dort ist im Rahmen der Prognoseberichterstattung aus-
geführt, dass weitere Einsparmaßnahmen die Fortführung
des Theaters in seiner jetzigen Form infrage stellen.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft KPMG ausgewertet und eine Ana-
lyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt
dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA
NRW nicht erforderlich.

Herne, 02.06.2016

GPA NRW

Im Auftrag 
Helga Giesen

Jahresabschluss und Lagebericht für das Jahr
2014/2015 können von montags bis donnerstags in der
Zeit von 10:00 - 15:00 Uhr in der Verwaltung des Theater
Oberhausen eingesehen werden. 

Oberhausen, 01.07.2016

Theater Oberhausen

Peter Carp Jürgen Hennemann
Betriebsleiter Betriebsleiter

Aufgebot von Sparurkunden

3019024102

Inhaber/-innen der verloren gemeldeten Sparurkunden
werden gemäß Teil 2 - Abschnitt 6, Ziffer 6.1 ff. der All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassen-
gesetz für Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei
Monaten ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunden
anzumelden.

Andernfalls werden die Sparurkunden für kraftlos erklärt.

Oberhausen, 14.06.2016 

STADTSPARKASSE OBERHAUSEN
- Der Vorstand -

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen
Offenlegung der Fortführungen des
Liegenschaftskatasters im Jahre 2015 be-
züglich Lagebezeichnung, Gebäude,
Bodenschätzung, Eigentümerangaben

Gemäß § 13 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesver-
messung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs-
und Katastergesetz - VermKatG NRW - GV. NRW 7134)
in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit § 22
der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster
(DVO zum VermKatG NRW) in der Fassung vom
25.10.2006 werden die Daten des Liegenschaftskatas-
ters infolge von Veränderungen bei Lagebezeichnung,
Gebäuden, Bodenschätzung, Eigentümerangaben im
Jahre 2015 in der Zeit vom

01.08.2016 bis 02.09.2016 einschließlich 

beim Dezernat 4 Umwelt, Gesundheit, ökologische Stadt-
entwicklung und -planung, Bereich 5-2 Geodaten, Ver-
messung und Kataster, Fachbereich 5-2-30 Geodaten,
Liegenschaftskataster, Technisches Rathaus, Zimmer A
322 während der Öffnungszeiten montags bis donners-
tags von 08:30 - 12:00 und 13:30 - 15:00 Uhr sowie frei-
tags von 08:30 - 12:00 Uhr offengelegt.

Gegen die in das Liegenschaftskataster übernommenen
Veränderungen können Eigentümer/-innen und Erbbau-
berechtigte Klage nach den Vorschriften der Verwal-
tungsgerichtsordnung erheben. 

Die Klage kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der
Offenlegungsfrist bei dem Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Postfach 200660, 40105 Düsseldorf schriftlich ein-
gereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle erklärt werden. Wird die Klage schriftlich
erhoben, so sollen ihr mindestens 2 Abschriften beigefügt
werden.

Falls die Frist zur Klageerhebung durch Verschulden von
bevollmächtigten Personen versäumt werden sollte, so
würde deren Verschulden den Klageführenden zuge-
rechnet werden. 

Oberhausen, 3. Juni 2016
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen

Öffentliche Bekanntmachung 
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Beteiligung der Öffentlichkeit an
der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) für den einleitenden
Aufhebungsbeschluss des Fluchtlinien-
plans Nr. 332 - Bonetstraße / Ohrenfeld /
Teichfeldstraße -

I. Der Rat der Stadt hat am 16.11.2015 die Beteiligung
der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung beschlossen
(14-tägige Darlegung der Planung ohne Bürgerver-
sammlung).
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Der o. g. Fluchtlinienplan Nr. 332 liegt in der Zeit vom
04.07.2016 bis 18.07.2016 einschließlich im Bereich
5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009,
und in der Bezirksverwaltungsstelle Alt-Oberhausen,
Rathaus Oberhausen, Schwartzstraße 72, Erdge-
schoss, Zimmer Nr. 1, während der nachstehend ge-
nannten Öffnungszeiten öffentlich aus:

Öffnungszeiten Bereich 5-1 - Stadtplanung -:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Alt-
Oberhausen:

Montag - Mittwoch: 08:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich den
Plan erläutern zu lassen.

Es wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit
zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zu-
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in Verbindung mit den
Verfahrensgrundsätzen für die vorgezogene Betei-
ligung der Bürger an der Bauleitplanung der Stadt
Oberhausen vom 18.05.1987.

Das Aufhebungsgebiet liegt in der Gemarkung
Alstaden, Flur 7, 8 und 9 und erfasst die folgenden
Bereiche:

Nordwestliche Grenze des Flurstücks Nr. 207, diese
in nordöstlicher Richtung verlängert bis zur nordöst-
lichen Grenze des Flurstücks Nr. 207, nordöstliche
Grenze des Flurstücks Nr. 207, nordöstliche, südöstli-
che und südwestliche Grenzen des Flurstückes 
Nr. 210, südöstliche Grenze des Flurstückes Nr. 207,
ösliche, südliche und westliche Grenzen des
Flurstückes Nr. 208 und westliche Grenze des Flur-
stückes Nr. 207.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der als
Anlage beigefügten Übersichtsskizze.
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II. Bekanntmachungsanordnung gemäß §
2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 

Erklärung

Der durch den Rat der Stadt am 16.11.2015 gefasste
Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Bauleitplanung sowie die Durchführung der frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs.1 BauGB
zur Aufhebung des Fluchtlinienplans Nr. 332 - Bonet-
straße / Ohrenfeld / Teichfeldstraße - wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

III.Übereinstimmungsbestätigung / Be-
kanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Inhalt/Wortlaut der Bekanntmachung des Be-
schlusses zur Beteiligung der  Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB zur Aufhebung des Fluchtlinien-
plans Nr. 332 stimmt mit dem Ratsbeschluss vom
16.11.2015 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 /
SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch die Verord-
nung vom 05.11.2015 (GV.NRW. S. 739), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 21.06.2016

Schranz
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufhebung des
Fluchtlinienplans Nr. 332 - Bonetstraße / Ohrenfeld /
Teichfeldstraße -:

Der Fluchtlinienplan Nr. 332 setzt in Teilbereichen
Straßenbegrenzungslinien fest, die nicht dem heutigen
Ausbauzustand und den Grundstücksverhältnissen ent-
sprechen.

Aus diesem Grunde soll der Fluchtlinienplan Nr. 332 in
einem förmlichen Verfahren aufgehoben werden.

Weitere Informationen zur Planung sind auch im Internet
unter www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

3. Änderung vom 29.06.2016
der Benutzungs- und Entgeltordnung für
die Malschule der Stadt Oberhausen vom
02.03.2006

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung vom
09.05.2016 folgende 3. Änderung der Benutzungs- und
Entgeltordnung für die Malschule der Stadt Oberhausen
vom 02.03.2006 beschlossen:

Art. 1 

§ 3 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Kursteilnehmerin/der Kursteilnehmer verpflichtet
sich zur Zahlung folgender Entgelte:

1. Malkurse pro Semester 60,00 EUR
2. Arbeiten mit Ton pro Semester 82,00 EUR
3. Vorschulgruppe pro Semester 60,00 EUR
4. Malschulteilnehmer, die an Aktionen der Ludwig

Galerie teilnehmen, haben einen Materialkostenbei-
trag in Höhe von 1,00 EUR pro Teilnehmer und Aktion
zu zahlen.

Art. 2 

Die Änderung tritt zum 01.10.2016 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende sonstige ortsrechtliche Bestimmung
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) in der
zur Zeit gültigen Fassung können Verletzungen von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung /
sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 29.06.2016 

In Vertretung

Tsalastras
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

3. Änderung vom 29.06.2016
der Benutzungs- und Entgeltordnung für
die Artothek der Stadt Oberhausen vom
02.03.2006

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung vom
09.05.2016 folgende 3. Änderung der Benutzungs- und
Entgeltordnung für die Artothek der Stadt Oberhausen
vom 02.03.2006 beschlossen:

Art. 1 

§ 4 wird wie folgt neu gefasst:

§ 4 Entgelte

(1) Für jedes gemietete Kunstobjekt ist für eine Mietdauer
von drei Monaten ein Entgelt in Höhe von 11,00 EUR
und für eine Mietdauer von sechs Monaten in Höhe
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von 22,00 EUR zu zahlen.

(2) Das Jahresentgelt für die Artothek-Kundenkarte
beträgt 100,00 EUR.

Art. 2 

Die Änderung tritt zum 01.08.2016 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende sonstige ortsrechtliche Bestimmung
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) in der
zur Zeit gültigen Fassung können Verletzungen von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung /
sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 29.06.2016 

In Vertretung

Tsalastras
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Ober-
hausen, Buschhausener Straße 149, Tele-
fon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-322,
schreibt hiermit nach VOB/A öffentlich
aus:

Maßnahme:
Nassenkampgraben - Brückenbauwerk

Leistung:
1  Stück Holzbrücke (Eiche, 3 m x 5 m) inkl. Beton-

widerlager und Statik / Anbindung an vorh.
Asphaltdecke und vorh. wassergebundene
Wegdecke / liefern und einbauen

Bauzeit:
Anfang 35. KW 2016 - Ende 38. KW 2016

Zuschlagsfrist:
12.08.2016

Die Angebotsunterlagen können ab 01.07.2016 bis
15.07.2016 schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert oder bei der WBO GmbH, Busch-
hausener Str. 149, 46049 Oberhausen, abgeholt werden.

Maßnahme:
Nassenkampgraben - Brückenbauwerk

Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE67 3655 0000 0000 1732 60,
BIC: WELADED10BH.

Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
29,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher Mehrwert-
steuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweislich
in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähnlicher
Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die geforder-
ten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender Nachweis ist
auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Cebella
WBO GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-332

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe Ober-
hausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Oberhausen,
Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss rechts,
Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 21.07.2016 um 10:00 Uhr in
Raum 0.11
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14 / 1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Bestimm-
ungen der VOB können sich Bieter an die Bezirksregier-
ung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf,
wenden.
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Konrad-Adenauer-Allee 46

46049 Oberhausen

dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr

Infos zu Workshops unter 

Telefon 02 08 _60 70 531-0

gedenkhalle-bunkermuseum@oberhausen.de

www.gedenkhalle-oberhausen.de

Dauerausstellung 
Oberhausen im 
Nationalsozialismus 
1933 – 1945
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Schwartzstraße 72, 46042 Oberhausen,
Telefon 0208 825-2116
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das Amtsblatt erscheint zweimal im
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K 2671

Postvertriebsstück

- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 10,--
Euro, für sechs Monate 20,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 7. Juli 2016
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst / Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Sommer 2016

nimmt der Bereich 0-8 Kunst / Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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